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121/2015 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Kreis Paderborn 
Der Landrat 

Aldegreverstr. 10-14 
33102 Paderborn 

 
 
 
Az: 66.3/01024-13-14 
 
 

Genehmigungsverfahren nach §§ 4/6/10 Bundes-Immissionsschutzgesetz 
 
 

Entfall des Erörterungstermins 
 
Die St.-B. WKA GmbH & Co. KG, Renkerweg 48, 33100 Paderborn, hat die Genehmigung gemäß § 4 
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) zur Errichtung und zum Betrieb einer Windener-
gieanlage in Paderborn (Neuenbeken) beantragt. Nach Fertigstellung des Vorhabens soll an dem 
Standort in Paderborn-Neuenbeken, Flur 14, Flurstück 136 eine Windenergieanlage vom Typ Ener-
con E-70 E4 mit 2.300 kW Nennleistung, einer Nabenhöhe von 113,50 m und einem Rotordurchmes-
ser von 71,0 m betrieben werden. 
 
Das Vorhaben wurde am 20.05.2015 gem. § 10 Abs. 3 BImSchG öffentlich bekannt gemacht. Ein-
wendungen, die der Erörterung bedürfen, sind zur Errichtung oder zum Betrieb der Anlage nicht vor-
getragen worden. 
 
Damit wird öffentlich bekannt gegeben, dass der für den 12.08.2015 vorgesehene Termin zur mündli-
chen Erörterung der Einwendungen entfällt. 
 
Im Auftrag 
 
gez. 
 
Kasmann 
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122/2015 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Kreis Paderborn 
Der Landrat 
Umweltamt 

Aldegreverstraße 10-14 
33102 Paderborn 

 
 
 
Az.: 66.3/41150-15-600 

Immissionsschutz 
Entscheidung über die Notwendigkeit einer Umweltverträglichkeitsprüfung  
(Allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls nach § 3 c des Gesetzes über die 

 Umweltverträglichkeitsprüfung – UVPG) 
für die Errichtung und Betrieb einer Windkraftanlage als Teil einer Windfarm mit Anlagen mit einer 

Gesamthöhe von jeweils mehr als 50 Metern mit mehr als 20 Windkraftanlagen  
in 33165 Lichtenau 

 
 
Die  Lichtenauer Bürgerwind GmbH & Co. KG, Lange Str. 14, 33165 Lichtenau, beantragt für den 
Standort Lichtenau, Gemarkung Lichtenau, Flur 2, Flurstück 109 und Flur 1, Flurstück 26, eine Ge-
nehmigung nach § 4 des Bundes – Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) für die Errichtung und den 
Betrieb einer Windkraftanlage mit einer Nabenhöhe von 149 m und einem Rotordurchmesser von 115 
m. 
 
Die v.g. Anlage ist in der Anlage 1 (Liste der UVP-pflichtigen Vorhaben) des UVPG unter der Nr. 1.6.1 
als Vorhaben genannt, für das im Rahmen einer allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls nach § 3 e 
i.V.m. § 3 c Satz 1 des UVPG zu prüfen ist, ob von dem Vorhaben nach den in der Anlage 2 UVPG 
aufgeführten Schutzkriterien erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen zu erwarten sind, die nach § 
12 UVPG zu berücksichtigen wären. 
 
Nach Prüfung der Antragsunterlagen wurde entschieden, dass die Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung nicht notwendig ist, da durch das Vorhaben nach überschlägiger Prüfung keine 
erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind. 
 
Die Feststellung ist selbständig nicht anfechtbar. 
 
Diese Entscheidung wird hiermit gem. § 3 a des UVPG der Öffentlichkeit bekannt gegeben. 
 
 
Im Auftrag 
 
gez. 
 
Kasmann 
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123/2015 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Kreis Paderborn 
Der Landrat 
Umweltamt 

Aldegreverstraße 10-14 
33102 Paderborn 

 
 
 
Az.: 66.3/41066-15-600 
Az.: 66.3/41067-15-600 
 

Immissionsschutz 
Entscheidung über die Notwendigkeit einer Umweltverträglichkeitsprüfung  
(Allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls nach § 3 c des Gesetzes über die  

Umweltverträglichkeitsprüfung – UVPG) 
für die Errichtung und Betrieb von 4 Windkraftanlagen als Teil einer Windfarm mit Anlagen mit einer 

Gesamthöhe von jeweils mehr als 50 Metern mit mehr als 20 Windkraftanlagen  
in 33165 Lichtenau 

 
 
Die Planungsgemeinschaft Hassel GmbH, Kuterstr. 4, 33165 Lichtenau, beantragt für die Standorte 
Lichtenau, Gemarkung Iggenhausen, Flur 9, Flurstücke 6, 9 und 38 sowie Gemarkung Grundstein-
heim, Flur 1, Flurstück 2, Genehmigungen nach § 4 des Bundes – Immissionsschutzgesetzes (BIm-
SchG) für die Errichtung und den Betrieb von vier Windkraftanlagen mit einer Nabenhöhe von 149 m 
und einem Rotordurchmesser von 115 m (3 Anlagen) und einem Rotordurchmesser von 101 m (1 
Anlage). 
 
Die v.g. Anlagen sind in der Anlage 1 (Liste der UVP-pflichtigen Vorhaben) des UVPG unter der Nr. 
1.6.2 Spalte 2 als Vorhaben genannt, für die im Rahmen einer allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls 
nach § 3 e i.V.m. § 3 c Satz 1 des UVPG zu prüfen ist, ob von dem Vorhaben nach den in der Anlage 
2 UVPG aufgeführten Schutzkriterien - erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen zu erwarten sind, 
die nach § 12 UVPG zu berücksichtigen wären. 
 
Nach Prüfung der Antragsunterlagen wurde entschieden, dass die Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung nicht notwendig ist, da durch das Vorhaben nach überschlägiger Prüfung keine 
erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind. 
 
Die Feststellung ist selbständig nicht anfechtbar. 
 
Diese Entscheidung wird hiermit gem. § 3 a des UVPG der Öffentlichkeit bekannt gegeben. 
 
 
Im Auftrag 
 
gez. 
 
Kasmann 



                                                                  Amtsblatt 
für den Kreis Paderborn 

 

72. Jahrgang 29. Juli  2015 Nr. 32 / S. 9    
 
124/2015 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Kreis Paderborn 
Der Landrat 
Umweltamt 

Aldegreverstraße 10-14 
33102 Paderborn 

 
Az.: 66.3/41229-15-600 
Az.: 66.3/41230-15-600 
Az.: 66.3/41231-15-600 
 

Immissionsschutz 
Entscheidung über die Notwendigkeit einer Umweltverträglichkeitsprüfung  
(Allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls nach § 3 c des Gesetzes über die  

Umweltverträglichkeitsprüfung – UVPG) 
für die wesentliche Änderung von 3 Windkraftanlagen als Teil einer Windfarm mit Anlagen mit einer 

Gesamthöhe von jeweils mehr als 50 Metern mit mehr als 20 Windkraftanlagen  
in 33181 Bad Wünnenberg 

 
 
Die Bürgerwind Elisenhof GmbH & Co.KG, Elisenhof 14, 33181 Bad Wünnenberg, beantragt für die 
Standorte Bad Wünnenberg, Gemarkung Elisenhof, Flur 3, Flurstücke 39 und 31, sowie Flur 2, Flur-
stück 4, Genehmigungen wesentlicher Änderungen nach § 16 des Bundes – Immissionsschutzgeset-
zes (BImSchG). Gegenstand der Änderungen sind Leistungserhöhungen zur Nachtzeit von 2.280 kW 
bzw. 2.160 kW auf 2.400 kW.  
 
Die v.g. Anlagen sind in der Anlage 1 (Liste der UVP-pflichtigen Vorhaben) des UVPG unter der Nr. 
1.6.2 Spalte 2 als Vorhaben genannt, für die im Rahmen einer allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls 
nach § 3 e i.V.m. § 3 c Satz 1 des UVPG zu prüfen ist, ob von dem Vorhaben nach den in der Anlage 
2 UVPG aufgeführten Schutzkriterien erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen zu erwarten sind, 
die nach § 12 UVPG zu berücksichtigen wären. 
 
Nach Prüfung der Antragsunterlagen wurde entschieden, dass die Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung nicht notwendig ist, da durch die Vorhaben nach überschlägiger Prüfung keine 
erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind. 
 
Die Feststellung ist selbständig nicht anfechtbar. 
 
Diese Entscheidung wird hiermit gem. § 3 a des UVPG der Öffentlichkeit bekannt gegeben. 
 
 
Im Auftrag 
 
gez. 
 
Kasmann 
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125/2015 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Kreis Paderborn 
Der Landrat 
Umweltamt 

Aldegreverstraße 10-14 
33102 Paderborn 

 
 
Az.: 66.3/40605-15-600 
 

   Immissionsschutz 
Entscheidung über die Notwendigkeit einer Umweltverträglichkeitsprüfung  
(Allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls nach § 3 c des Gesetzes über die 

 Umweltverträglichkeitsprüfung – UVPG) 
für die Errichtung und Betrieb einer Windkraftanlage als Teil einer Windfarm mit Anlagen mit einer 

Gesamthöhe von jeweils mehr als 50 Metern mit mehr als 20 Windkraftanlagen  
in 33184 Altenbeken 

 
 
Herr Alois Potthast, Auf dem Heng 2, 33184 Altenbeken, beantragt für den Standort Altenbeken, Ge-
markung Schwaney, Flur 18, Flurstück 48, eine Genehmigung nach § 4 des Bundes – Immissions-
schutzgesetzes (BImSchG) für die Errichtung und den Betrieb einer Windkraftanlage mit einer Na-
benhöhe von 138,38 m und einem Rotordurchmesser von 82 m. 
 
Die v.g. Anlage ist in der Anlage 1 (Liste der UVP-pflichtigen Vorhaben) des UVPG unter der Nr. 1.6.2 
als Vorhaben genannt, für die im Rahmen einer allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls nach § 3 e 
i.V.m. § 3 c Satz 1 des UVPG zu prüfen ist, ob von dem Vorhaben nach den in der Anlage 2 UVPG 
aufgeführten Schutzkriterien - erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen zu erwarten sind, die nach 
§ 12 UVPG zu berücksichtigen wären. 
 
Nach Prüfung der Antragsunterlagen wurde entschieden, dass die Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung nicht notwendig ist, da durch das Vorhaben nach überschlägiger Prüfung keine 
erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind. 
 
Die Feststellung ist selbständig nicht anfechtbar. 
 
Diese Entscheidung wird hiermit gem. § 3 a des UVPG der Öffentlichkeit bekannt gegeben. 
 
 
Im Auftrag 
 
gez. 
 
Kasmann 
 


